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«Er. 124. Bad Homburgv. d. H., Mittwoch, de» 25. Oktober 1916.

Bekanntmachung über Aartoffeln.
Vom \ 4. Oktober 1916.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur
Sicherstellung der Volksernährung vom 22. Mai 19)6 <Reichs-Ge<
fettbl. S . ^Op wird verordnet:

§ l
Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung mit Speisc-

kartoffeln (g 2 der Bekanntmachung über die Kartoffelversorgung
vom 26 . Juni 19)6, Reichs-Gesetzbl. £ . 590 ) hat nach dem Grund
satz zu erfolgen, daß bis zum , 5. August )9 )7 nicht mehr als
p/ , pfunb Kartoffeln für den Tag und Kopf der Bevölkerung
durchschnittlich verwendet werden dürfen. Dabei ist vorzuschreiben,
daß der Kartoffelerzeuger auf den Tag und Kopf bis 1Pfund
Kartoffeln seiner Ernte für sich und für jeden Angehörigen seiner
wirt ' chaft verwenden darf , während im übrigen der Tageskopfsatz
auf höchstens \ Pfund Kartoffeln mit der Maßgabe festzusetzen ist,
daß der Schwerarbeiter eine täglche Zulage bis \ Pfund Kar¬
toffeln erhält. §2

Kartoffeln , Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehl sowie Erzeug¬
nisse der Kartoffeltrocknerei dürfen, vorbehaltlich der Vorschrift im
Abs. 2, nicht verfüttert werden.

Kartoffeln , die als Speisekartoffeln oder als Fabrikkartoffeln
nicht verwendbar find, dürfen an Schweine und an Federvieh und,
soweit die Verfütterung an Schweine und an Federvieh nicht mög-
lick ist, auch an andere Tiere verfüttert werden.

8 3
Es ist verboten, Kartoffeln einzusäuern und die an die Trocken-

kartoffel-verwertungs -Gesellschaftm. b. H. in Berlin abzuliefernden
Mengen zu vergällen oder mit anderen Gegenständen zu vermengen.

8 *
Der Handel und der Verkehr mit Saatkartoffeln ist bis auf

weiteres verboten.
Verträge über Lieferung von Saatkartoffeln gelten, soweit die

Lieferung nicht bis zum 20 . Oktober 19)6 erfolgt ist, als aufge¬
hoben.

8 ö
Als Komnmnalverband im Sinne dieser Anordnung gilt die

von der Landeszentralbehörde gemäß 8 11 der Bekanntmachung über
die Kartoffelversorgung vom 26. Juni 19)6 fReichs Gesetztst. 5.
59O) bestimmte Behörde.

§ 6
XDer den Vorschriften im § 2 Abs. \, § 3 , § ^ Abs . \ zu¬

widerhandelt , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen be¬
straft. Neben der Strafe können die Vorräte , auf die sich strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht, eingezogen werden.

8 ?
Die Bekanntmachung über die Verfütterung von Kartoffeln

vom 23. September 19)6 iReichs-Gesetzbl. S . 1075) wird aufge
hoben.

■ § 8

Diele Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft
Berlin , den 1H. Oktober 19)6.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfferich.

Berlin , den )6. Oktober 19)6.
Schwere Stockungen in der Kartoffelversorgung der Bedarfs¬

gebiete, die seit dem Oktober d. Is . eingetreten sind, haben zu
einer Gefährdung der Versorgung in den Bedarfskreisen und zu be¬
drohlichen Zuständen in verschiedenen Industriegebieten geführt , auf
deren Leistungsfähigkeit die Heeresverwaltung zurzeit in besonderem
Maße angewiesen ist. Ans den Reichstagsvorhandlungen der letzten
Tage ist die Gesamtlage bekannt. Ungünstiger Ausfall der Ernte
und verspätete Bestellung haben vielfach die Kartoffelanfuhr beein¬
trächtigt . Zahlreiche Kreise haben sich außerstande erklärt , die ihnen
auf Grund der Bekanntmachung vonr 2. August 19)6 <Reichs-Ge-
tetzbl. S . 875 ) auferlegten Kartoffellieferungen zur Ausführung zu
wringen. EinschneidendeMaßnahmen zur Sicherstellung der Kartof-
elbstversorgung sind deshalb notwendig geworden. Durch eine heute

veröffentlichte Bekanntmachung vom 1H. d. Mts . iR . G . Bl . S.
165 ) hat der Herr Reichskanzler bestimmt (§ l ), daß die Regelung

der Versorgung der Bevölkerung mit Kartoffeln lg 2 der Bekannt¬
machung vom 26. Juli 19)6) nach dem Grundsätze [ju erfolgen hat,
daß bis zum )5. August 19)7 nicht mehr als p/ , Pund Kartof¬
feln für den Tag und Kopf der Bevölkerung durchschnittlich ver¬
wendet werder dürfen. Dabei ist vorzuschreiben, daß der Kartoffel¬
erzeuger auf den Tag und Kopf bis p/ , Pfund feiner Ernte für
ich und jeden Angehörigen seiner Wirtschaft verwenden darf , während

im übrigen der Tageskopfsatz auf höchstens ) Pfund mit d̂er Maß¬
gabe festzusetzen ist, daß der Schwerarbeiter ein tägliche Zulage bis
zu 1 Pfund Kartoffeln erhält . Dieser Anordnung entsprechend ist
die Verbrauchsregelung auch für die Kartoffelerzeuger sofort durch¬
zuführen.

§ 2 der Bekanntmachung enthält ein Verfütterungsverbot für
Kartoffeln , Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehl und Erzeugnisse der
Kartoffeltrocknerei. Die Bekanntmachung über die Verfütterung von
Kartoffeln vom 23 . September 1916 (K. G . Bl . S 1075) ist auf¬
gehoben. Line verfütterung auch an Schweine und Federvieh ist
nur noch gestattet für Kartoffeln , die als Speise- oder Fabrikkar¬
toffeln nickt verwendbar sind.

§ 6 der Bekanntmachung stellt Zuwiderhandlungen unter schwere
Strafen . Es ist Vorsorge zu treffen, daß dies Verbot aufs schärfste
überwacht wird und § 2 Abs . 2 der Bekanntmachung nicht zu Um¬
gehungen ausgenutzt wird . Verfüttert dürfen nur Kartoffeln werden,
die nach ihrer Größe und Beschaffenheitweder als Speise- noch als

abrikkartoffeln verwandt werden können. Verfütterung an andere
Tiere, als an Schweine und Federvieh darf nur erlaubt werden, wo
Schweine und Federvieh in der Wirtschaft überhaupt nicht, oder nur
in einem so geringen Umfange gehalten werden, daß er eine ange¬
messene Verwertung der für Speise- und Fabrikzwecke ungeeigneten
Kartoffeln nicht ermöglicht. Unverlesene Kartoffeln dürfen nicht ver¬
füttert werden. Im Kreisblatte ist hierauf besonders hingewiesen.

Die Einsäuerung von Kartoffeln und die Vergällung von Kar¬
toffelfabrikaten wird durch § 3 ebenfalls verboten. Der Handel und
Verkehr mit Saatkartoffeln nrußte vorübergehend verboten werden
(§ H>, um die zurzeit unbedingt vorgehcnde Versendung von Speise¬
kartoffeln nicht noch weiter zu gefährden. Verhandlungen über eine
zweckmäßigere Gestaltung und Ueberwachung des Saatguthandels
sind eingeleitet.

Der Minister des Innern,
von Loebell.

vorstehende neuen Vorschriften über die Versorgung mit Kar¬
toffeln und den Verbrauch bringe ich zur öffentlichen Kenntnis . Die
Bestimmungen über die Bemessung der Tageskopf -Mengen (§ 1
der Bekanntmachung ) entsprechen mit Ausnahme der Bestimmung
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rnnnaTScrönnbes (üanbrai,  Magistrat fretcfretcr ® tnbte.
Bezirksamtmann . Am 'rshauptmann ufw .) beizufugen
, darüber , daß die angegebenen Spanntiere tatsächlich

vorhanden , sind und in dem Betriebe zu Spannzwecken
aebraucht werden;

2. darüber, daß die beanspruchten Futtermengen unter
Berücksichtigung der etwa sonst noch zur Verfügung
stehenden Futtermittel zur Verfütterung an zene
Spanntiere für den in der Anzeige genannten Zeit¬
raum unbedingt erforderlich sind.

Hat die Bezugsverelnigung Bedenken, gegen die Hohe
der hiernach als erforderlich bescheinigten ^utter-
mengen. so entscheidet auf ihren Antrag die Reichs-
futtermittelstelle.

8 3.
Es bleibt Vorbehalten, Höchstgrenzen festzusetzen über

die hinaus eineBefreiung von der Ueberlassungspflichtvon
Kraftfuttermitteln zur Verfütterung an die rm eigenen
Betriebe gebrauchtenSpanntiere nicht gewahrt wird.

8 4.
Gewerblichen Betrieben , welche verschiedene Arten von

Kraftsuttermltteln in Gewahrsam haben oder in ihrem
Betriebe Herstellen, bleibt die Wahl der zur Vernitte-
runa an ihre Spannkiere erforderlichen Art von Kraftfut¬
termitteln überlassen. Für Malzkeime. Ausputzgeyte und
Schwimmgerste findet jedoch eine Befreiung von der
Ueberlassungspflicht nur insoweit statt, als eme amtliche
Bescheinigung des Kommunalverbandes darüber beige¬
bracht wird, daß andere Futtermittel m dem gewerblichen
Betriebe für den Bedarf seiner Spanntiere nicht oder
nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen.

Artikel II.
Soweit in der Verordnung über Futtermitteln vo mo.

Oktober 1916 (R . E. Bl . S . 1108) die Bezugsvereinigung
genannt ist. treten bei Ausputz- und Schwimmgerste an
die Stelle der Bezugsvereinigung die Landes-Futteriml,-
telstellen, in deren Bezirke die Ausputz- und Schwimm¬
lagen von Cheernes in der Themsemündung erfolgreich,
qerste anfällt , in Bundesstaaten , wo solche nicht bestehen,
die von der Landeszentralbehörde bestimmte Stelle.

Reichsfuttovmittolstelle.
Dr . Wehnert.

1'S* o « . <3

-ly* J.
über die .--«-.'p, .- •? “ £ * '■ — Kr eisblatt ZTr. .»'»

Verordnung » „ erden . Zlngefidfts der entftanbenen
— (entere unl* ;. • , jfbocb, von den <3eineinbe~(Drts.poU$et-

Schmier,gkevcv ermarK ch i * ^ Aovtrolle über den Ver-
u InT 'lmb bW Züchtung dev erlassenen Vorschriften , da nur der

einer Strengen Durchführungder letzteren die Sicherung der Ernähr¬
ung gewährleistet ist. p er königliche Landrat.

3 v .: v. Bernu s.

Ueber Sammlung wrti Bucheckern.
Der Kriedsausfchuß für Oöle u,id Jette gebt bekannt:
Die Sammelstellen sollen den. Sammlern Mk. 0.60 für

1 Kilogramm frischer Bucheckern zahlen und erhalten
selbst vom Kriegsausschuß Mk. 0,65 für 1 KUogram
lufttrockener  Bucheckern, damit sie für den durch das
Cisttrocknen der Bucheckern entstehenden Gewichtsverlust
schadlos gehalten werden. Außerdem erhatten die Sam¬
melstellen Mk. 5,— für 100 Kilogramm Bucheckern für
ihre Arbeit und für Lagergeld.
^ Die Waldbesitzer, welche selbst  eine Summestelle

.eröffnen sollen eine Entschädigung von wetteren Mark
10 — für 100 Kilogramm erhalten, so daß denselben im
ganzen Mk. 70 - für 100 Kilogramm Bucheckern vergütet

^ ^ Es"ist von besonderer Wichtigkeit, daß alle Waldbesitzer
selbst Sammelstellen eröffnen. e , •

Die Gemeindebehörden ersuche ich. dies zur Kenntnis
der Sammler zu bringen und besonders darauf Hinzuwei-
fen, daß die Sammler ein Viertel der von ihnen herber¬
aebrachten Menge bis höchstens 25 Kilogramm für d
einzelnen Haushalt zur Oelerzeugung behalten dürfen und
sich auf diese Weise ein billiges schmackhaftes Oel v..r-

schasten Eonnen.^ ^ Ät.eigi  zuständige Hauptkommissionar
für Bucheckern ist die Firma:

Landwirtschaftliche Zentral -Darlehenskasse,
in Frankfurt a. M ."

Bad Homburgv.  d . H., den 20. 10. 1916.* Dar Königliche Landyat.
I . 93.: v. Bern  ü s.

Bad Ho mb  u r g v. d. H.. 19. Oktober 1916.
Die Ortsbehörden mache ich darauf aufmerkfam, daß

Aremdenbrotkarten jetzt nur noch für Miliiarurlauber

I . V.: v. B e r n u ss.

Berlin W. 9, den 14. Oktober 1916.
Bekanntmachung jder RchchsfuttÄchtttelstelle

Ausiübruna der tztz4 Abs. 2, 19 Abs. 1 der Verordnung
über Futtermittel vom 6. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzblatt

6 . 1108 ff .) .

Artikel I.
8 1.

Die nach $ 3 der Verordnung über Futtermittel vom
6 Oktober 1916 (R. G. Bl . S . HW ) anzeigepflichtigen ge¬
werblichen Betriebe haben bei der zu Beginnemes reden
Kalendervierteljahres der Bezugsvereinigung der deut¬
schen Landwirte zu erstattenden Anzeige zugleich anzu-

1 die Zahl der im eigenen Betriebe tatsächlich gebrauch¬
ten Spanntiere (getrennt nach Pferden und sonstigen
Spanntieren ) ; . ,

2 . die zur Verfütterung an diese Spanntiere m laufen¬
den Kalendervierteljahre unbedingt erforderlichen
(und daher von der Ablieferungspflicht befreiten
Mengen an Kraftfuttermitteln ) und bei Kraftfutter¬
mitteln , die nur zeitweise anfallen , die bis zum vor¬
aussichtlich nächsten Anfall unbedingt erforderlichen
(also Uber das Ende des Kalendervierteljahres zurück¬
zubehaltenden) Mengen an Kraftfuttermitteln.

Bad Homburg v. d. H., 20. Oktober 1916.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich zur öffentlichen

Diejenigen Gemeindebehörden, in deren Bezirken sich
Brauereien oder Brennereien befinden, ersuche ich, die
Eigentümer besonders auf diese Bekanntmachung hinzu-

H)Ĉ en‘ Der Königliche Landrat.
I . V .: v. B e r n u s.

Bad H o m b u r g v. d. H. 20. Oktober 1916.
Zur Veräußerung  von Brotgetreide zu Saat¬

zwecken bedarf es der Genehmigung des Kommunalverban¬
des. für den das Brotgetreide beschlagnahmt ist. ohne Rück¬
sicht darauf, ob das Getreide infolge der Veräußerung
aus dem Kommunalverband entfernt werden soll oder
nicht. Ohne Genehmigung des Kommunalverbandes darf
also Brotgetreide auch nicht gegen Saatkarte verkauft wer¬
den. Eine Ausnahme besteht nur für anerkannle Saat¬
gutwirtschaften und für zugelassene Händler, die erner
Genehmigung zum Verkauf nicht bedürfen.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 6.
August 1916 (Kreisblatt Nr. 95) ersuche ich die Ortsbe¬
hörden um wiederholte Veröffentlichung dieser Bestim¬
mungen.

De» Vorsitzende des Kreisaupfchusses.
I . V.: v. Bernu ss.
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"'" D .e Einsicht der Liste der Genossen ist während der Dienststunden des Gerichts jedem
gestattet.*

Pnd Homburg v. d. H , den 10. Oktober 1916.
Kgl . Amtsgericht.

Krankenkoutrollenr
zur Aushilfe sofort gesucht.

Bewerbungen sind umgehend zu richten au die

Allgemeine Ortskrankenkaffe
Bad Homburg v d. H.

Verkauf von Süßstoff.
den städtischen Verkaufsstellen wird Süßstoff in Briefchen zu

25 Pfg. für das Stück für Haushaltungen, und Schachteln für 4 Mk.
für Gewerbetreibendeabgegeben.

Bad Homburgv. d. Hühe, den 25. Oktober 1916.
Der Magistrat.
(Lebensmittelversorgung.)

Ca . 40 —50 St . elektr. Glühlampen,
beste Drahtlampen, 25—200 Kerzen, für 240 Volt wegen Einrrchtunc
niederer Spannung, billigst abzugebeu.

Hutfabrik Ph . Mottet.

miuianie
8fo, 25.
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme an

dem Verluste meiner innigstgeliebten Frau , unserer heben
Tochter und Schwester , Schwiegertochter , Schwägerin
und Nichte

25. L
ifönb in
«neu6

über Spi
l êrföntii
ßalbenra
jbts Ero

Eins«
Eiche voi

Alice Gürke, geb. Hoffmann
sagen wir Allen , auch Fterrn Dekan Holzhausen für die
tröstenden Worte , sowie für die reichen Blumenspenden
insbesondere unseren herzlichsten Dank.

Bad Homburg v . d. H„ Brieg , 24 . Oktober 1916.

In tiefer Trauer
Fritz Gürke
Familie Wilhelm Hoffmann
Familie Paul Gürke.

Versteigerungen
_ _ iHv. hiii . n Si».h&den aller Art, sowie sachg«

Rretls

_ jj Mkaum

ferner Uebernahme ganzer I . » lialtall | U , EtolmSbel gegen sofort 8 I n «ij
nung . . uiil (fnue c

Lagerung und Aufbewahrung von Mobilien , Wertgegenstände etc. W r
B günstigen Bedingungen übernimmt ^ 3

August Herget f i Smii
Taxator und beeidigter Auktionator . M

Bad Homburg v. d. Höhe . EHsabethenslrasse Nr. 43. W ® « «.

Kräftige Arbeiter
gesucht.

Bier & Henning
Seifenfabrik.

Der Neuzeit entsprechend ^ ^L)er uceuzeii enr,pvt>us..^

3 -Zimmermoh" sta
mit allem Zubehör. abgeschlo!F'"."d « schr
und Gartenanlei', Seifgrundstt«v H u
>u vermieten, näheres ! „

D °r°,h« s '" ' * " >

^ttbei
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ctle ^
otfait «kw, dessen Vorsitzender Herr Landeshauptmann >
Mhia1in Wiesbaden ist, hat auf den 26. und 30. Oktober
nötig(inen Berufsberatertag nach Frankfurt a. M . einbe^

i><® lZweck dieser Tagung ist, die bisherigen Erfahrun-
im ei j, et  Kriegsbeschädigte >,!-Fü rsarge auszutauschen
>dt̂« me Anregungen, zu geben. Vorgesehen ist am Sonn¬
ten« „ 29. Oktober , eine Besprechung abends 8 Uhr im

. i der Kaffee-Hauptwache,
iBormiltag des 30. Oktober sollen von 9 Uhr ab
kiiiiichtungen der Frankfurter Kriegsbeschüdigten-
U besichtige werden . Um 2 Uhr beginnt die Tagung

» v« :Aula der Gewerbeschule. Die Tagesordnung sieht
digm>de Borträge vor : Ueber Rentenfragen und Kapital-

dwg, Referent Herr Bürgermeister Dr . Luppe, Aus-
'gMöglichkeiren im Bereiche des l8 . Armeekorps,
lAdere für Kriegsbeschädigte aus der Landwirtschaft,

kM' lriit Herr Dr . Liertz (Sanitätsamt 18. Armeekorps ).
iM t KrisgsleideN insbesondere Gehirnverletzungen und

«leiden, Referent Prof . Dr . Goldstein . Geschäft.be-
u W Brufsberatungsfragen , Referent der Geschäfts-

' Dadverordneter Balzer.
vom tuet ist die Besichtigung der Eewerbeschule, sowie
& kleinen in der Eewerbeschule untergebrachten Aus-
[i !\ 'S (Arbeiten von Kriegsbeschädigten) vorgesehen. Zu

^ Tagung werden die Berufsberater , sowie die ört-
^tttrauensmänner und alle diejenigen , welche inUlUCU !:7'miUin ^ 1 ' vlv l v, “ö v " ' - ’ . -

''egsbeschüdigten-Jürsorge in dem Regierungsbezirk
D Mitarbeiten, freundlichst eingeladen und um

illjtj Heiligung ersucht
l»eßG7""°^ veit für Schuhmacher. Die Militärbehörde
fjj , ch nunmehr bereit erklärt , Lederzuschnute an die

'"kkskammer zu Wiesbaden herzugeben, zwecks Her-
i[A S Oon  Schuhwerk für das Heer. Dadurch können
1 MMacher , die wegen Ledermangel nicht ausreichend

^'gt sind, mit ) lohnender Arbeit versehen werden,
an& ^ ossenschaftlich organisieren und eine Betriebs-

«t:e fsir die maschinelle Arbeit einrichten . D >e
"°«cher sollen Vorarbeiten und die Maschinen sollen

ilt "«chen.
^ ^ Besprechung dieser Sache und Bildung der Ge-

. M findet am Montag , 30. Oktober, nachmittags
7 ' 'n Limburg a . L., „Alte Post" , eine Versammlung

l>er alle selbständigen Schuhmacher des Kammer-
iBegierumgsbezirk Wiesbaden ) hierdurch eilige-

^rden. — Die Handwerkskammer wird vertreten

'l ? i. verfehlte Verfüqung ? Von den Bewohnern
* ' ""chbarten Gebirge wird lebhafte Klage dar --

j, daß sie von den gesammelten Bucheckern in¬

i ^Ä >te tut sich veyanen onrsen, uno vag w«
jj >n? ^ «vge nur sehr mäßig bezahlt wird . Diese Be-
y  ju ®.harte zur Folge, daß mit ihrem Bekanniwerden

77 «iu Schlage der Sammeleifer aushörte , daß in

UU'$ jit null - •
'Üblicher Anordnung nur ein Viertel der gesam-
^ ' e für sich behalten dürfen , und daß die abz»-

den meisten Waldungen überhaupt nicht mehr gesammelt
wird . Die Leute sagen offen: „Wenn diese zeit- und
müheraubende Arbeit uns fast gar keine Vorteile bringt,
brauchen wir für fremde Leute auch nicht zu sammeln,
zumal auch unsere Feldgrauen von dem Eckernöl wahr¬
scheinlich nichts zu sehen bekommen. Denn von den riesi-
gen Rapsmcngen , die im letzten Herbst aus Nassau und
Hessen, nach Berlin geliefert wurden , ist bis heute auch
kein Tropfen Oel zurückgekommen, auch nicht von den Wal-
und Haselnüssen. Die armen Waldbewohner , die bereits
seit Monaten des Oels entbehren muhten und nun hoff- ,
ren, durch Bucheckernsammeln wieder zu einem kleinen j
Oelvorrat zu gelangen , sind durch die einzwängende Der - ,
siigung am schwersten getroffen!. Der „Oelschatz" in den
heimischen Wäldern aber bleibt dadurch ungehoben und
verdirbt , weil die Verfügung mal wieder vom „grünen
Tisch" kam.

* Bierabschlag . Die vereinigten Brauereien des baye¬
rischen Oberlandes haben beschlossen, die derzeitigen Aus¬
schankpreise soweit sie 34 Pfennig und darüber für den
Liter betragen , um 2 Pfennig herabzusctzen. Dunkles
Bier kostet künftig 32, Helles 34 Pfennig das Liter . Der
Vereinigung gehören 47 Brauereien an.

Uermiicbte Nachrichten.
t FranLfurt a. M ., 24. Okt. In der Schankwirtfchaf:

Des Gastwirts Fritz Lähnemann , Kölner Straße 62, trug
sich heure nachmittag eine folgenschwere Vlutta : zu. Die
Ehefrau des Wirtes wurde kurz nach 3 Uhr , während sie
sich allein im Lokal aufhielt , von einem Bursch niederge-
stochen und getötet . Der unbekannte Täter entfloh und
konnte bisher nicht ermittelt werden. Geraubt wurde den
bisherigen Ermittlungen zufolge nichts.

— Kgrtoffelenteignuingen. Der Kommunalverband
Paderborn leitete die allgemeine Enteignung der Kar¬
toffeln zu 2,50 Mark für den Zentner ein . — Der Land¬
rat des Landkreises Bielefeld ordnete die Enteignung der
Kartoffeln wegen Zurückhaltung durch die Erzeuger an.

— Herne i. W., 24. Okt. Auf der Zeche „Kaiserstuhl"
wurden mehrere Arbeiter verschüttet, zwei davon sind rot.

_Berlin , 24. Okt. Reiche Beute machten verschiedenen
Abendblättern zufolge Einbrecher bei einem in der Vrot-
kommission in Schöneberg verübten Einbruch . Es fielen
ihnen 15 000 vom 30. Oktober ab gültige Reichsfleifch-
karten in die Hände , sowie 500 rote Kartoffelkarten,

— Basel , 24. Okt. Wie der „Temps" meldet, ist de:
englische Major Mary bei Flugversuchen in Villa Coub-
lay zu Tode geistürzt.

— Bern . 24. Okt. Rach einer Meldung des „Journal"
aus Grenoble sind auf der Linie Grenoble -Bourg d'Oifsons
zwei Personenzüge zusammengestoßen. 52 Personen wur¬
de» verletzt.

_Basel , 24. Okt. Der französische General Marchand
der bereits im vorigen Jahre verwunde : wurde , erhielt
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an der Sommefront abermals eine Verwundung durch
einen Granatsplitter im linken Bein , die den Zeitungen
zufolge nicht schwer ist. Marchands Adjutant wurde ge¬
tötet.

— Aus Frankreich. Rach dem „Temps " ist in Paris
eine große Schwefelsäure- und Salpetersäurefabrik durch
Brand zerstört worden. — In Troyes sind die Arbeiter
weiterer sechs Fabriken in den Ausstand getreten . — In
Marseille hat sich ein schweres Straßenbahnunglück er¬
eignet , mehrere Personen wurden gelötet , über 30 ver¬
wundet.

Letrle Nachrichten.
Sofia , 24. Okt. Der bulgarische Bericht meldet u. a.

von der R u m ä n i sche n Front:
In der Dobrudscha dauert die tatkräftige Verfolgung

des in Auflösung befindlichen Feindes an . Am 23. Oktober
warfen die verbündeten Truppen auf dem rechten Flügel
den Feind zurück und erreichten die Linie Taurus -Cara-
murat -Dokucolu. Unsere Kavallerie griff bei Islam Tepe
(192) eine rumänische Brigade an , zerstreute bei dem
Dorfe Caramurat das russische Territorial -Bataillon Nr.
275, machte den Kommandeur der rumänischen Brigade
zum Gefangenen, erbeutete 1 Fahne , nahm ebenfalls den
Kommandanten des russischen Bataillons und 800 Mann
der 4. Infanteriedivision gefangen .̂ Sie nahm nach er¬
bittertem Kampf die Stadt Medgidia , wo eine große
Menge Eisenbahnmaterial genommen wurde . Die Trup¬
pen des linken Flügels erreichten die Linie Medgidia-
Höhe Hossurzug (137)-Dorf Rasova . Der Feind erlitt
schwere blutige Verluste . Am 23. Oktober wurden 51 Of¬
fiziere , über 3200 Soldaten gefangen genommen . 4 Ge¬
schütze, 30 Maschinengewehre, 3 Minenwerfer , 5 Lokomo¬
tiven und 200 Eisenbahnwagen erbeutet . Vom 19.—23.
Oktober erbeuteten die verbündeten Truppen 1 Fahne und
machten 76 Offiziere, 6093 Soldaten zu Gefangenen,
außerdem wurden noch 52 Maschenengewehre , 12 Geschütze.
4 Minenwerfer , 5 Lokomotiven und 200 Eisenbahnwagen
erbeutet . Links der Donau stellenweise Artillerie - und
Jnsanteriefeuer.

Veranstaltungen der Kurverwaltung.
Programm für die Woche vom 22. bis 28. Oktober ..

M i 'i t w o ch: Konzerte der Kurkapelle.
D (ui n erst  a g: Konzert der Kurkapelle von 4—5)4 Uhr.

Abends 7% Uhr im Kurhaustheater : „Die geschie¬
dene Frau ", Operette in 3 Akten von V. Leon.

Freitag:  Konzerte der Kurkapelle.
Samstag:  Konzert der Kurkapelle . Abends 8 Uhr:

Sonder -Konzert der Kurkapelle unter Mitwirkung
der Konzertsängerin Fräulein Minni Haller Sar-
dot, Frankfurt a . M.
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